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Editorial

Verdrängt, verharmlost, verschlafen: Der Generationswechsel in Deutschland

Prof. Dr. Albrecht Mährlein, Dozent am Fachbereich Agrarwirtschaft der Fachhochschule Kiel

In vielen Branchen steht in den nächsten Jahren ein Generationswechsel bevor, 
denn die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er Jahre erreichen sukzessive das 
Rentenalter. Das Fatale an dieser Entwicklung: Man braucht nicht mehr als die vier 

Grundrechenarten, um bereits lange im Voraus zu berechnen, wie groß die Zahl der 
in den Ruhestand gehenden, heute noch Beschäftigten ist und wie vergleichsweise 
gering die Zahl derer sein wird, die zum Schließen der frei werdenden Arbeitsplätze 
zur Verfügung stehen. 

Aber um dafür zu sorgen, dass rechtzeitig die notwendigen Schritte in die Wege geleitet werden, um 
sich abzeichnende Personallücken schließen zu können, müssen die Verantwortlichen aktiv werden. Doch 
wie sieht es in der Realität aus? Sowohl die Politik als auch die Berufsverbände haben – wider besseren 
Wissens – die Zeichen der Zeit viel zu lange ignoriert und damit zugleich verdrängt, dass die in gar nicht 
mehr weiter Ferne liegenden Probleme des Fachkräftemangels umso größer werden, je länger gehofft 
wird, es werde alles schon nicht so schlimm kommen, wie die Experten es voraussagen. 

Aber es kommt, wie es – natürlich – kommen muss: Irgendwann verdrängt die Realität das Verdrängen 
und das Weglaufen vor den ungelösten, immer größer werdenden Herausforderungen in Bezug auf qua-
lifizierte Nachwuchs-Fachkräfte. Und dabei geht es nicht nur um den klassischen Fachkräftemangel in der 
freien Wirtschaft, es geht auch um unzählige Stellen im öffentlichen Dienst, z. B. bei der Polizei und im 
Justizwesen, die in den nächsten Jahren frei werden und möglichst unverzüglich wiederzubesetzen sind, 
um die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Ob diese Aufgabe erfolgreich bewältigt 
werden wird, darf bezweifelt werden, denn – siehe oben – auch im öffentlichen Dienst ist man viel zu 
lange untätig geblieben, um den unaufschiebbaren Generationswechsel mit dem notwendigen Weitblick 
in geordneten Bahnen vollziehen zu können. 

Ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Generationswechsel zahlreiche Stellen freisetzen wird, für de-
ren Wiederbesetzung nicht genügend Nachwuchskräfte zur Verfügung stehen werden, liefert die aktu-
elle Diskussion über die Frage, inwieweit bestimmte Tätigkeiten bereits in naher Zukunft von Robotern 
erledigt werden können oder – was in dieselbe Richtung geht – mittels Vorantreiben der Digitalisierung 
mit weniger Personal bewerkstelligt werden kann. Die genannten Punkte „Robotik“ und „Digitalisierung“ 
sind insoweit Hoffnungsträger, aber sie verleiten leider auch wieder zur Verdrängung der Tatsache, dass 
der von vielen in seinem Ausmaß noch überhaupt nicht realisierte Fachkräftemangel letztlich nur über 
zwei Maßnahmen real zu bewältigen sein wird: Durch eine deutlich bessere, modernere Bildung, die dann 
auch wirkliche Fachkräfte hervorbringt, und durch eine wohldosierte und gezielte Zuwanderung. Beides 
kostet Geld und stellt eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft dar, denn es wird sich schlicht-
weg nicht umgehen lassen, dass die notwendigen Veränderungen in der Berufsausbildung und im Um-
gang mit der Zuwanderung auch in die Realität umgesetzt werden. Ein modernes, wirtschaftlich starkes 
und aufgeschlossenes Land wie Deutschland sollte das hinbekommen.

Einige gezielte Blicke in unsere Nachbarstaaten zeigen auf beeindruckende Weise, was im positiven 
Sinne möglich ist, wenn man nicht immer nur „ungelöste Probleme vor sich herschiebt“, sondern „Her-
ausforderungen annimmt und anpackt“, die sprichwörtlichen Ärmel hochkrempelt und sich schon auf die 
zu erwartenden Fortschritte freuen kann. 

Schade, dass ausgerechnet die Bundesrepublik Deutschland im internationalen Vergleich immer mehr 
in Rückstand gerät und auf einigen Gebieten inzwischen sogar völlig ins Hintertreffen abgerutscht ist. Be-
kanntes Beispiel: Ausbau des schnellen Internet. Kürzlich erhielt der Verfasser des Editorials eine Whats-
App-Nachricht von seinem Sohn, der im Rahmen einer Exkursion auf einer Bergwanderung in Rumänien 
unterwegs war. Auf einem Berggipfel stehend hat er einige Landschaftsfotos übersendet und völlig be-
geistert geschrieben: „Wahnsinn, die haben hier flächendeckend 5G, sogar in den Bergen!“ 

Ob die Deutsche Telekom das auch irgendwann einmal hinbekommt? Wahrscheinlich wird es wohl noch 
so lange dauern, bis deren derzeitige „Macher“ im Rahmen des Generationswechsels durch gut ausgebil-
dete und leistungswillige Nachfolger ersetzt worden sind. 

Kiel, im März 2019

Editorial
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